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Bürgermeisterbüro, Rathaus – Stadtbibliothek, VHS-Gebäude - Bücherei Wulfen, Gesamtschule 
 

Zudem sind die öffentlichen Sitzungsunterlagen auf der Internetseite www.dorsten.de – Ratsinformationssystem  
(https://dorsten.more-rubin1.de) ca. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn hochgeladen.  
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Tagesordnung 36. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten am Mittwoch, 
20. Dezember 2017, 17:00 Uhr im Carola-Martius-Haus, Urbanusring 17, 
46286 Dorsten 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt  

1 Bekanntgaben 
 

2 Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
- Nachfolgeregelungen für das ausgeschiedene stimmberechtigte  
  Mitglied Birgit Witting sowie für das stellvertretende  
  stimmberechtigte Mitglied Nadine Beckmann 
 

3 Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 
- Bericht an die Kommunalaufsicht zum Stichtag 30.09.2017 
 

4 Jahresabschluss 2016 
-Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung  
  im Sinne des § 96 GO NRW 
 

5 Erlass einer Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhal-
tungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Dorsten 
 

6 Erlass einer Satzung zur 7. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Dorsten 
 

7 Erlass einer Satzung zur 8. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Dorsten 
 

8 Festlegung von Zügigkeiten 
- Anmeldezahlen der Schulneulinge für das Schuljahr 2018/2019 
 

9 Bebauungsplan Dorsten Nr. 252 "Einzelhandelsausschluss Gemeindedreieck Süd-
west" 
1. Prüfung der von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
    Belange und der von der Öffentlichkeit während der öffentlichen  
    Auslegung gem. § 13 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB und  
    § 3 Abs. 2 BauGB und der während der erneuten öffentlichen  
    Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB vorgebrachten abwägungs- 
    relevanten Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
 

10 Erhöhung der Investitionssumme in die städtische Infrastruktur 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 07.12.2017 
 

11 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
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Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt Drucks.-Nr.  

12  Bekanntgaben 
 

13  Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
Dorsten, 08.12.2017 
  

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Dorsten 
(Wettbürosteuersatzung - WStS) vom 06.12.2017 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.666/SGV NRW 2023) und der §§ 1 bis 3 
und §§ 17 und 20 Abs. 2 Buchstabe b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S.712) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Dorsten am 29.11.2017 folgende Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der 
Stadt Dorsten (Wettbürosteuersatzung - WStS) beschlossen: 
 
 
Inhaltsübersicht 

 
 
§ 1      Steuererhebung 
§ 2      Steuergegenstand 
§ 3      Steuerschuldner 
§ 4      Bemessungsgrundlage 
§ 5      Steuersatz 
§ 6      Anmeldung, Abmeldung und Sicherheitsleistung 
§ 7      Entstehung, Abrechnung, Festsetzung und Fälligkeit 
§ 8      Steuerschätzung und Verspätungszuschlag 
§ 9      Mitwirkungspflichten 
§ 10    Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
§ 11    Inkrafttreten 
 
 

§ 1  
 

Steuererhebung 
 

Die Stadt Dorsten erhebt eine Wettbürosteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften 
dieser Satzung.  

 
§ 2  

 
Steuergegenstand 

 
Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Dorsten das Vermitteln oder Veranstalten von 
Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen, die neben der Annahme von Wettscheinen (auch an 
Terminals o. ä.) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse, insbesondere durch das Aufstellen von 
Bildschirmen, auf denen Sportübertragungen gezeigt werden, ermöglichen (Wettbüros).  
 
Die Besteuerung erfolgt ohne Rücksicht darauf, ob der Wettveranstalter sowie der Wettvermittler 
die vorgeschriebenen Konzessionen und Genehmigungen für das Wettbüro beantragt und erhalten 
haben.  
 

§ 3 
 

Steuerschuldner 
 
(1) Steuerschuldner ist der/die Betreiber/in des Wettbüros (Wettvermittler/in).  
(2) Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner.  
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§ 4 
 

Bemessungsgrundlage  
 
Bemessungsgrundlage ist bei Wettbüros im Sinne des § 2 der Brutto-Wetteinsatz der Wettkunden. 
Der Brutto-Wetteinsatz ist der vom Wettkunden eingesetzte Betrag ohne jegliche Abzüge.  
 

§ 5 
 

Steuersatz 
 

Der Steuersatz für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten nach § 2 beträgt 3 
% des Brutto-Wetteinsatzes. 
 

§ 6 
 

Anmeldung, Abmeldung und Sicherheitsleistung 
 

(1) Wer ein Wettbüro im Sinne von § 2 eröffnet und in Betrieb nimmt, hat dieses unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats bei der Stadt Dorsten auf amtlichen Vordruck durch 
Anmeldung anzuzeigen.  

 
Die Anmeldung muss folgende Angaben enthalten: 
- Name und Anschrift des Betreibers (Wettvermittlers) 
- Ort und Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbüros 
- Auflistung aller einsetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenummer. 

  
Für bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehende Wettbüros im Sinne des  
§ 2 hat der Betreiber der Stadt Dorsten die v. g. Angaben spätestens einen Monat nach Inkraft-
treten dieser Satzung auf amtlichen Vordruck durch Anmeldung mitzuteilen. 
 

(2) Änderungen des Geschäftsbetriebes, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken können (z.B. 
Betreiberwechsel, Änderung und/oder Anzahl der eingesetzten Wettterminals), sowie die endgül-
tige Schließung des Wettbüros sind der Stadt Dorsten innerhalb eines Monats schriftlich anzuzei-
gen. 
 

(3) Die Stadt Dorsten ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlichen 
Steuerschuld zu verlangen. 

 
§ 7 

 
Entstehung, Abrechnung, Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Steuertatbestandes.  

 
(2) Die Steuerpflicht beginnt mit der Betriebsaufnahme und endet mit der Betriebseinstellung.  

 
(3) Die Wettbürosteuer wird jeweils vierteljährlich für die vergangenen drei Monate durch Steu-

erbescheid erhoben. Erhebungszeiträume sind der 01.01. bis 31.03., 01.04. bis 30.06., 01.07. 
bis 30.09. und 01.10. bis 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. 
 
Für ein Wettbüro ist jeweils bis zum 15. des auf den Erhebungszeitraum folgenden Monats eine 
Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks abzugeben. Die Summe der Wett-
einsätze (§ 4) in dem jeweiligen Erhebungszeitraum ist durch Beifügung geeigneter Unterlagen 
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(z. B. Umsatzlisten oder die Provisionsabrechnungen mit dem Wetthalter) zu belegen. Endet die 
Steuerpflicht während des laufenden Erhebungszeitraums, ist die Steuererklärung bis zum 15. 
des auf den Einstellungsmonat folgenden Monats abzugeben.  
 

(4) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 
 

(5) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiber-
wechsel) obliegt die Steuerpflicht bis zum Tag der Abmeldung dem bisherigen Betreiber des 
Wettbüros.  

 
§ 8  

 
Steuerschätzung und Verspätungszuschlag 

 
(1) Soweit die Stadt Dorsten die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, 

kann sie diese nach § 12 KAG in Verbindung mit § 162 Abgabenordnung (AO) schätzen.  
 
(2) Wenn der Steuerschuldner die in dieser Satzung angegebenen Fristen nicht wahrt, kann gemäß 

§ 12 KAG in Verbindung mit § 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben werden.  

 

§ 9 
 

Mitwirkungspflichten 
 
(1) Der Betreiber und der Eigentümer, der Vermieter, der Besitzer oder der sonstige Inhaber der 

benutzten Räume sind verpflichtet, den Beauftragen der Stadt Dorsten zur Feststellung von 
Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung unentgeltlich Zugang zu den Veran-
staltungsräumen - auch während der Veranstaltung - zu gewähren. Auf die Bestimmungen der 
§§ 98 und 99 AO wird verwiesen. 

 
(2) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beauf-

tragten der Stadt Dorsten Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, und andere Unterlagen in 
der Betriebsstätte bzw. den Geschäftsräumen vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen, soweit sie 
für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erforderlich sind. Die Unterlagen sind auf Ver-
langen der Stadt Dorsten unverzüglich und vollständig vorzulegen. Auf die Bestimmungen der  
§§ 90 und 93 AO wird verwiesen. 

 
§ 10 

 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des KAG NRW handelt, wer als Betrei-

ber/in vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt: 
 

a) § 6 Absatz 1 (Anmeldung des Wettbüros) 
b) § 6 Absatz 2 (Änderungen des Geschäftsbetriebes) 
c) § 9 Absatz 1 (Zugang zu den benutzten Räumen) 
d) § 9 Absatz 2 (Vorlage von Unterlagen) 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden.  
 
Die Vorschriften der §§ 17 und 20 KAG NRW in der jeweils geltenden Fassung sind anzuwenden. 
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§ 11 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.Januar 2018 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Dorsten (Wettbürosteuersatzung 
– WStS) vom 06.12.2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 06.12.2017 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH, Bismarckstr. 24, 46284 Dorsten 
Jahresabschluss zum 31.12.2016 
- Öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Gesellschaft hat am 23.11.2017 die Bilanz einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers, Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 
Köln eingereicht.  
 
Dorsten, 23.11.2017 
 
Die Geschäftsführung 
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Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes 
- Öffentliche Bekanntmachung 
 
Es wird bekanntgegeben, dass bei der Stadtverwaltung Dorsten, Ordnungsamt, Zimmer 22, Hal-
terner Str. 5, 46284 Dorsten, ein Bescheid, gerichtet an Frau Jellaj, zuletzt wohnhaft in Dorsten, 
derzeit unbekannten Aufenthaltes, dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten zur Abholung 
bereitgehalten wird. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Dorsten als zugestellt. 
 
Dorsten, 1. Dezember 2017 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
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Vorhaben neue Erdgasleitung von Dorsten nach Scholven / Bekanntmachung zur frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG NRW:  
  
Die Uniper Kraftwerke GmbH (UKW) plant die Errichtung einer Erdgasleitung zur Anbindung des Kraft-
werkstandortes Scholven in Gelsenkirchen an das Erdgasfernleitungsnetz der Open Grid Europe GmbH 
(OGE) in Dorsten. Der geplante Trassenverlauf berührt Flächen der Städte Dorsten, Marl und Gelsenkir-
chen. Die Umsetzung des Vorhabens erfordert die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens (PFV) 
mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch die Bezirksregierung Münster.  
  
Vor der eigentlichen Antragstellung bei der Bezirksregierung Münster wurde von der UKW zur freiwilligen 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung eine Internetseite mit Informationen zum Vorhaben  
( https://uniper.energy/gasleitung-scholven  )  
 
und ein Mailpostfach  
( Gasleitungscholven.beteiligung@uniper.energy )  
 
eingerichtet, das zur Kontaktaufnahme mit der UKW, zum Vorbringen möglicher Anliegen und zum Zu-
senden von sachdienlichen Hinweisen genutzt werden kann. 
 

 
gez. 
Guido Müller 
Genehmigung & Umweltschutz 
Permitting & Enviroment 
 

https://uniper.energy/gasleitung-scholven#_blank
mailto:Gasleitungscholven.beteiligung@uniper.energy



